
Straffung auf maximal zwei Verfahrens schritte
 Linienbestimmungen werden nur noch für Bundesautobahnen durchge-
führt. Raumord nungsverfahren sind auf weiträumig bedeut same Maß-
nahmen zu beschränken. Wenn beides ausnahmsweise zur Anwendung 
kommt, sind Raumordnungsverfahren und Linienbestimmungsverfah-
ren zu nur einem Beteiligungsverfahren zusammenzuführen. Dadurch 
wird der Planungsprozess zeitlich gestrafft (Vorverfahren).

Das anschließende Planfeststellungsverfah ren trägt den Interessen der 
betroffenen Bürger und den öffentlichen Belangen Rech nung (Haupt-
verfahren).

Beschleunigung der Entscheidungswege
Die Prüfung der RE-Entwürfe soll auf eine Stelle innerhalb der Verwal-
tung beschränkt werden. Mehrfachprüfungen sind zu vermeiden.

Der Baulastträger bleibt durch ein straffes Kostenmanagement und 
Budgetverantwor tung der bauausführenden Instanz ständig informiert.

Optimierung des Planfeststellungsverfahrens
Beschwerden, die nicht rechtzeitig im Anhö rungsverfahren vorgetragen 
werden, dürfen bei der Entscheidung nicht berücksichtigt werden und 
können später nicht eingeklagt werden (materielle Präklusion). Das gilt 
für alle privaten Beteiligten und für die aner kannten Naturschutzverei-
ne. Maßgeblich für Private und die anerkannten Naturschutzvereine ist 
die Einwendungsfrist (2 Wochen nach Ende der Auslegung der Planun-
terlagen).

Die Behörden (Träger öffentlicher Be lange) werden zur fristgerechten 
Stellungnahme verpfl ichtet. Eine verspätete Stellungnahme muss nur 
berücksichtigt werden, wenn der Inhalt für die Rechtsmäßigkeit der 
Entschei dung von Bedeutung ist. Träger öffentlicher Belange haben 
konstruktiv am Verfahren mitzuwirken. Dazu gehört die Beschränkung 
auf den eigenen Aufgabenbereich und die Ver lässlichkeit der einmal 
getroffe nen fachlichen Aussagen für das weitere Verfahren.

Ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, soll grundsätzlich in das 
Ermessen der Anhörungs-/ Planfeststellungsbehörde gestellt wer den.

Eine ausreichende Personalausstattung der Anhörungs-/ Planfeststel-
lungsbehörde ist unabdingbar für eine zügige Verfahrens abwicklung.

Kurzer Rechtsweg zur Realisierung
Die gerichtliche Überprüfung der Planungen von Landesstraßen wird auf 
zwei Instanzen beschränkt (OVG/VGH als Tatsacheninstanz und BVerwG 
als Revisionsinstanz).

Für Klagen gegen die Planung von Bundesfernstraßen des vordringli chen 
Bedarfs ist in erster und letzter Instanz das Bundesverwaltungsgericht 
zuständig.

Alle Planfeststellungsbeschlüsse und Plangenehmigungen müssen sofort 
vollziehbar sein.

Öffentlichkeitsarbeit
Der Planungsprozess ist durch eine transparente Öffentlichkeitsarbeit 
des Vorhabensträgers zu begleiten.

Aufwandsreduzierung bei kleineren Maßnahmen
Auch für kleinere Maßnahmen an Bundesstraßen (z. B. Kreisverkehrs-
plätze, Fußgängerquerungshilfen oder Rad-/ Gehwege) fordert das 
Bundesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine 
allgemeine Einzelfallprüfung.

Durch Verzicht auf die Einzelfallprüfung und die Einfüh rung von 
Schwellenwerten / Kriterien ist eine deutliche Planungsbeschleuni-
gung zu erreichen. Einige Länder (z. B. Freistaat Sachsen, Branden-
burg, Hessen) haben für ihre Landes-/ Staatsstraßen diesen Weg 
bereits gewählt.
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Verkehrswege schneller planen und bauen

Im europäischen Vergleich sind die Pla nungsfristen in Deutsch-
land viel zu lang. Gegenwärtig sind Zeiträume über 15 Jahre keine 
Seltenheit. Sie sind auch Ergebnis immer aufwendigerer gesetzli-
cher Vorgaben, vor allem im Umweltbereich.

Für die weiter zu erwartenden Verkehrszunahmen muss ein 
leistungsfähiges Straßennetz vorgehalten und zielge richtet 
ausgebaut werden. Eine wesentliche Verkürzung der derzeitigen 
Planungszeiträume ist zwingend erforderlich, um die Vorausset-
zungen für eine zeitgerechte Umsetzung der im Bundesverkehrs-
wegeplan beschlossenen Maßnahmen zu schaffen.
Die Vorteile des noch in den neuen Ländern geltenden Ver-
kehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes sind unbedingt zu 
erhalten.

Die BSVI fordert deshalb, alle Möglichkeiten der Planungsbe-
schleunigung konsequent auszuschöpfen. Dazu müssen Bund 
und Länder die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingun-
gen schaffen.
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